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Bericht 

des Finanz- und Budgetausschusses 

über den Antrag der Abgeordnetem Mühl­
bacher und Genossen betreffend ein· Bundes­
gesetz, mit dem das Garailtiegesetz 1977 ge"" 

ändert wird (121/A) 
Die Abg,eordneten M ü h 1 b ac he r und Ge­

nossen h3!ben ,in der Sitzung des Nationalrates 
am 11. JutlJi 1981 den obgenannten ItlJitiatuvan­
trag, der dem P,itlJanz- ·und iBud~etausschuß zu­
g,ew.iesen wurde, eitlJ~bracht. Diesem Gesetzes­
antrag l~egen folgende Erwägungen zugrunde: 

Die im Ja;hr 1969 ursprünglich als "Entrwick­
lutlJgs- und Erneuerungsfonds Ges.m.b.H." ,ge­
schaffene, nunmelhrunter der B.ezeichnung F-inan­
z~erung&garantie ... Gesenschaft mbH tätige, ,im 
AUeineigentum des Bundes soehende· Einrichtung 
hat seit Aufnahme ihrer Geschäftstäügk,eit Fi­
nanzierungen für Inv,estitionsprojehe und in 
jüngster Zeit auch zur Verbesserung der P,inan­
zierungsstruktur ,im Gesamtausmaß 'Von 
3,5 Mrd. S durch Hafrungsübernahmen g,efördert. 

Zusätzlich ,ist die Gesells·chaft als Gutachller 
und Abwicklerfür För.derungsakoionen des Bun­
des im Zusammenhang mit Investitionsprojekt\!n 
der gewerblich,en Wirtschaft herangezogen wor­
den. 

Insgesamt wurden bis Ende 1980 237 Projekte 
im Gesamtausmaß von 76 Mrd. S ,gefördert. Dia 
Garantien der Gesellschaft, die 'auf der Grund­
lagegemeinsam mit ,cl'em Projektan~en erarbeite­
ter Ertragsvorschauen ,dann übernommen wer­
den, w·enn andere tradilliondle Sichermeiten für 
die Bereitstellung von Finanzierungsmitteln nicht 
gegeben sind, .sind durch Entschädigungsbürg­
schaben des Bundes rückgedeckt. 

Der Bund wurde von der Gesellsch,aft bisher 
für einen Betrag von 147,7 MLll. .s ,in Anspruch 
genommen, das entspricht ,einer awf den Garantie­
umsatz :bezo~enen Ausfallsquote ,"on rutlJd 40/0. 

Die verstärkte Inangriffnahme -von Struktur­
verbesserutlJgen im Produktions- und Dienstlei­
stungssektor der heimischen W,irtschaft zur B,e-

wältJigung des außenwirtschaftlich,enUngleichge­
wimtes unJd der Sichel'ung. der BeschäJtigung 
durch Erhöhung .der W,ettbewerbsfähigkeiteiner­
seitssowie ,die Notwendigkeit, ,strukturanpas­
sungsverluste im gesamtwirtschafdich·en Inter,esse 
ander.seits90weit als möglich zu mini:mier,en, 
lassen ,es ·gebotenersch,einen, ·den W,irkungsbe­
reüch der Gesellschaft unter Hel1anlZiehung des 
bestehendren Erfahrungswissens 3!uszubauen und 
seitens des Bundes die ·erlor.derlichen Rückhaf­
·rungen und Zuschüsse zur V:erfüg.ung ,zu stellen. 

Neben der Föroerung von Inv,estitionen, die 
zu einer Erweiterung des Vermögens von Unter­
nehmen [,Ü1hren, ·der Unterstützung der überfüh­
rung von neuen FertJigungstechniken .in die Ver­
marktung von Produkten soll ,der Verbesserung 
der Finanzierungsstrukturbesondel'es Augenmerk 
g,escherukt werden. 

In VierioLg dieser Ziele wel'den ,die im vor­
stehenden Antrag enthaltenen Anderungen des 
Bundesgesetzes hetl1effend ,die Erleichterung der 
Finanzi,erung von Unternehmung.en durch Garan­
tJien,der F,inanzi,erungsgarantie-GeseUschaft mbH 
mit Haftungen des Bundes (GarantJieg,esetz 1977) 
vom 1'2. Mai 1977, BGBl. Nr. 286, in der Fassung 
des Bundesgesetzes vom 23. P,eber 19,79, BGBl. 
Nr.102, vorg.eschlagen. Die Entschädigungsbürg­
sch'aftendes Bundes wer.den nunmehr :als Ver­
pflich,tunl!len des Bundes übernommen, die Ge­
sellscha.ft sch,adtos zu hal:ten. § 1 Abs. 1 his 3, 
§ 1'a. Ahs.1 und 2, § 1 h. Abs. 3 ihinsichtlich ,des 
letzten Satzes, § 3, § 7 Abs. 1 und die Al1tJikd II 
und III Albs. 2 !SteHen Besoimmungen .im Sinne ,des 
Art. 42 Abs. 5 B..,VG ,dar. 

Der ,F.inanz- und Budg.etausschuß !hat ,den ge­
genständLichen Initiativantrag in seiner Sitzung 
am 23. Juni 198·1 ,in Verhandlung genommen 
und beschlossen, zm Vorbeha.ndlung .dess,elben 
einen Untenusschußeinzusetzen. Diesem Unter­
ausschuß gehörten von der SoziaIistischen Partei 
österreichs die Abgeordneten M ü h lob ach e r 
(Obmann), Dr. No w 0 t n y, P f ei fe r, Dok-
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2 791 ider Btillla;gen 

tor Erich S c h m i·d t und Dr. . V e se 1 s k y, 
von ,der Ostemeichisch·en VoLkspartei die Ahge­
ordneten Dkfm. Dr. K ei m e J,Dr. S eh ü s­
seI, Dr. Tau s und' D~pl.-Ing. Dr. Z it t­
m a y r {Obmannste11vertreter) sowie von der 
Freihe,ivIichen Partei 'Österreichs der Abgeordnete 
DkJfm. Bau ,e r (SchriftJführ,er) an. Der Unter­
ausschuß ha;t den InitiatiVlantrag ,auß,er ~n seiner 
konstitluierenden Sitzung am 12. Juni 1981 am 
18. ]UIlJi 1981 hera ten. 

Nach ,einem mündIich,en Berich,t' ,durch ,den 
Unterausschußobmannüber ,di,e gesamten Unter­
ausschußberatungen hat der Flinanz- und Bud­
getau5'5dmß den Antrag in seinen SitiZungen am 
23. und 29. Juni 1981 iin Verhandlung ~nom­
men. 

In dC!l1 DelbaJvllen, an denen si,ch die AJbgeord­
neten Dr. Sc'hüss'eI, Dkifm. Dr. Ke,imel, 
Dkfrrn. Dr. S te i !cl 1, Dipl.-ilng. iDr. Z i t t­
m.a y r, IDr. T 'a u '5, DMm. Bau ,e ,r .sowie der 
Ausschuß.oIbmann Alhgeordne:ter M ü h 1 b ,a­
c h ,e rund ·der Bunrdesminüster für ,F,inanzen 
Dr. S a 1 c.h ,e r hetei,li,gten, ,wurde von .den Ah-

Pfeifer 
Berichterstatter 

geordneten M ü h 1 b ach ,e r, Dr. Tau s und 
Dkfm. B ,a u e rein umf,<tsisender gemeinsamer 
Aibänderungsa;ntr<1ig eing,(jbracht. 

Bill Ider Ahstimrruung wunde untier iß·erücksichti­
~ung ,des ,oberwähnten Albänderru.nJgsantrages ,ein­
st~mmirg beschlossen, dem Hohen Hause die An­
nahme des Gesetzentwunf,es in .der beigiedJ:1uckten 
F,a;ssung zu empfehlen. 

Zu § 1 h. Albs. 2UJIlJd 3 stelLt ,der iFlinanz- und 
Budg,eta'Uisschuß fest: 

nie ilm § 1 b. Ahs. 2 vorgesehenen Mittel sol:Len 
zur Gän~e, ,d,ie lim § 1 b. Albs. 3 v,orrge'Schenen 
Mittel zum Teil für K1ein- und MiutdbetrJ,ehe 
v,erwendet wenden. 

Als Ergebnis seiner B,eratung snellt der F,inanz-
u,nd Budgetausschuß den An t r ag,der Natio­
nalrat 'Wolle dem .a n g ,e s chI 0 s sen ,e n G e- . / . 
s ,e 't zen ,t w u ,r f ,die verfassungsmäßige Zu­
stimmung er~~i1en. 

Wien, 198,1 06 29 

Mühlbacher 
Obmann 
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'Bundesgesetz vom XXXXXX 1981, 
mit dem das Garantiegesetz 1977 geändert 

. wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Garanoiegesetz 1977, iBGBl. Nr. 296, ~n 
der Fassung des Bundesg,esetzes iBlGBl. Nr. 102/ 
1979 wciJ,d wie 'f.olgt ,geändert: 

1. §1 hat zu bUIJen: 

,,§ 1. (I) Der Bundesmin,ister fiü~ ,Finanzen, ist 
ermädlti.gt, zur Erleichterung der Finanzierung 
v.on Unternehmung,en mit Sitz im. Inland s.idl 
namens ,des Bundes zu v,erpflidl,ten, die F.inanzie­
rungsgarantie-Gesellschaft mit beschränkter Haf­
tung (,im folgenden Gesellschaft ,genannt) nadl 
Maßgahe dieses BundesgesetlZes scha·d1.os zu halten, 
falls diese aus der ErfüLlung Qhl'ier Vel'ihindlich­
keiten auf Grund dj,es,es Bundesg,esetz,es ZahlUiIl­
gen zu leist·en hat, .dre nicht aus Mitteln oder 
Deck.uIlßmickla~e gemäß § 2 ,Abos. 1 ,gedeckt ,wer­
.den können. Finanz,ierung,en v.on Unternehmun­
,gen auf Grund ,di'e~es iBundes~e~etlZ,es können 
in P'.orm von Kredinen . (D.uLehen) .oder ,durdl 
übernahme v'on :Betemgun~en bestehen. 

(2) Der iBundesminister für F,inanzen 'darf 
V,erpflichrungen gemäß Ahs. 1 nur his zu einem 
jeweils ausstehenden Gesamtbetrag v.on 4 Mr,d. S 
an Kapital zuzüglich Zinsen und Kost,en und nur 
dann übernefumen, wenn 

1. ,die v.on 'de~ Ges,ellschaft zu iiJberneihmenden 
Haftungen ,in F.orm v.on Garantien .oder 
Ausfallbürgschaften (im folgenden Garan­
tien ,~nannt) zur Förderung der 

- a) l.an~r.i:sti·gen f,inan~ierung von IllIV'esti­
ti'on·en ,einschließEch des mit -dLesen In­
vestiti.onen v,erbundenen Betri,ebsmittel­
bedartf.es; .oder 

b) F,inanzierung v.on Fertigungsüber1einun­
gen; .oder 

c) Vel'ibesseru,IlJg der F,inanzierungss,truktur 
durch iBeteiligungsfinanzierung, dur·ch ge-

). 

3 

genüberden iihrigen GI,äubi!?/ern nadlran­
g,ig,e. Kreditfinanzi,erung .oder durch s.on­
stige1angfr:i:stige Kl'1editfinanzierung 

dienen; 

2 .. auf Grund .der von ,der GeseJlsdlaft zu heur­
,teilenden V.ons·cha.uen nach angemesslener An-
1aufizeit eine ,nachhaltige Verbes's,erung der 
Ertmgslage ,des Kreditneihmers oder der 
Unternehmung, an der eine Beteiligung ·er­
'Worben Wii!1d, ,e11Wartet weIiden ka.nn und 

3. sich ,dieF.inanz.ierung aufinländisch,e indu­
stridleoder .gew,enbliche Pr.oduktions- oder 
Forsdlungsunternehmungen sow,ie Unt!erneh'­
mungen der ,inländischen Fr,emdenverkehrs­
oder Verkehrswirtschaft erstr,eckt. 

(3) W.eit!ers ·darf ,der Bundesminister für Finan­
zen Verpflichtungen gemäß Abs. 1 nur dann 
übernehmen, wenn 

1. die von der Gesdlschaf.t zu ühernehmende 
Garantie 

a) 85 vH ,d'esBuchwertes .des garantiernen 
Rechtes zuzüglich antei,li·ger Zinsen und 
Kosten nicht wbersteigtoder 

b) hömst!ensden voHen Buchwert ,de.s garan­
t~erten Rech·tes zuzüg,loich ant!eiLiger Zin­
sen und Kost!en 'umfaßt, fa,11s 
aa) ,de.r .gewährte Kred.it als J)eck'ung 

für V.om Kl1editgeber ,auszugebende 
langfrisnige Teilschuldver:schr,eibun­
@en bestimmt oder es zufolge g.e­
setzlicher Veranlagungsv.orsdll1iften 
heim Kreditg,eber 'erfordedidl ist, 
und sidl ,de.r Kreditgeber, ,eine andere 
Kreditunnemehmung.odereine Kör­
persdlaft des öffentlimen Rechtes 
verpflidltet, ·im Fa.lLe der Inansprudl. 
nahme der Garanui,e die Gesellschaft 
nach Er:f.üllung der Gara:,nti,ever­
pflichtung mit mindestens 15 vH ,des 
Ausfalls schadl.os zu halten; oder 

bb ) der ,gewährte Kredit der F~nal1JZie­
rung v.on Fertigung:süber:1eitungen 
dient; .oder 
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4 791 der BeiLa.gen 

ce) der gewährte Kredit gegenüber den 
übr,igen Gläubigern als nach:rangig 
erklärt ,ist. 

2. die Gesamtlaufz·eit der Garantie 17 Ja'hre 
nicht übersLeigt; 

3. d~e Garantie ,auf Schillingw;Ehrung lautet und 

4. die von .der Gesellschaft zu übernehmende 
GaranLie ,im EinzeLfall 2,5 Mill. S hins,ichtlich 
der inländischen Fremdenv'erkehrswirtsch·aft 
1 MiJl. S nicht unterschreitet. Falls es ·d~e 
übernahme der Garantie zur V,er.besserung­
,der F,inanzstruktur ,erfordert oder die Garan­
tie für Kredite ~ur FinanZ!i,erung von Ferti­
gungruber1eitungen ühernommen wir,d, kön­
nen j,edoch die 'genann,Len ,Betragsgrenzen 
auch ull'terschriLten werden. 

(4) Die Garantie der Ge&ellschaft ist auf Grund 
der vom Sund übernommenen Verpflichtung der 
Haftung öff.entlich-rech.dich·er Körperschaf.ten 
gleichzuhalten. 

2. Nach § 1 sind folgende §§ 1 a und 1 h ,ein­
zufügen: 

,,§ 1 a. t(1) Der Bundesminister für Finanzen ,ist 
Eerner ermächtigt, 'sich namens des ,Bundes zu 
vel1pflichten, die GeseUschaft .nach Maßgabe .dieses 
Bundesg,esetzes schadlos zu halLen, falls diese ,im 
besonderen gesamtw,irtschafotliehen Interess,e die 
Einbring1ichkeit von Forderungen von Unter­
nehmungen mit Sitz ,im Inland {Garantienehmer) 
g,egen Unternehmungen mit Sitz im Inland 
(Schuldner), über die ein Ausgleichs- oder Kon­
kursyerfaihr,en ,eröffnet, dessen Eröffnung bean­
tragt wUl"de oder bei ,denen nach Auffassun,g der 
Gesellschaft di'e Voraus.setzung,en für ,ein Insol­
y.eIliZlV,el1fa!hrenV1or1i~gen, höchstens zu ,dem aus­
hafüenden Betrag .garantiert und diese aus der 
Erfüllung ih~r,er V,erhindlichlkeiten awf Grund 
di'eses Bundesg,eset2les Zahlungen zu rLeisten hat, 
die nicht ,aus Mitteln ,der Deckungsl"ÜcMagege­
mäß § 2 Albs. 1 Igedeckt wel"den können. nie 
GeseHschaft kann Forderungen 3<US Even,tua.Jver­
bindIichkeiten indi,e Garantie ,einrbeziehen. 

1(2) Der Bundesminister für F.inanzen darf d~e 
Vel"pflichtung 'gemäß Abs. 1ent nach Anhörung 
des gemäß Abs. 4 ,eing,er,ichtetlen B,e1r3Jtes und nur 
dann 'Ühernehmen, w,enn 

1. die 'von ,der Gesellschaft nach Abs. 1 insge­
samt übernommenen Garanti,en einen Betrag 
"on 4 Mrd. S ,cichtühersteigen; 

2 . .die Gal"a11!tie der Ges,ellschaftinnerlhalb .einer 
'Laufzeit von höchstens 25 Jahren durch 
WerrberidttJj,gun~en in vereinbar.ten Zeitab­
schnitten hinfäUig wird; 

3. bei 'dem Garantienehmer auf dile garantierte 
Forderung eingehende Leistung die Garanoi,e 
,der Gesellschalft ,sofort dergestalt ver­
mi11!dern, daß sich ,die Laufz.eit der Garantie 
entsprechend verkürzt; 

4. di,e Garantie auf Schillingwährun.g lautet; 

5. die Garantie im ßi,nzelfall 5:0 Mi.JI. S rucht 
unterschrei oet; 

6. au:f Grund ·der von der Gesellschaft zu beur­
<teilenden owirtschaiftLichen und rechtLichen 
Verhältnisse des Garantienehmers zu erwar­
ten ist, ·daß die giaranoi'erte ,Ford,erung wäh­
rend d'er Laufzeit der Garantie - unter Be­
rucksichrtigung der von Schuld11!ern o.der 
Dritten zu ,erwa:rtenden Leistufilg,en - 'durch 
den Garantienehmer vel'e.inbarung&gemäß 
wertberichtigt wenden kann. 

(3) Der G:arantienehmer hat den garantierten 
Teil der ,Forderung lin ,der jewe.iligen Höhe als 
Vermögen auszuweisen; w.ird d.ie Garantie j,edoch 
in längeren Zeiträumen als einem Jahr vermin­
dert, mönnen zwi:sch,en~eit1ich Rückstellungen 
steuerw,irksam his zur Höhe .des B.etrages vor­
g,enommen werden, um den di'e Garanti,e yon 
einem Stichtag zum folgenden vermindert wird. 

r(4) Beim Bundesrninis,ter~um für Einanz1en wird 
ein Beirat zur Beratungde.s Bundesministe,rs für 
Finanzen hei der Ausubung. sei.llle,r Kompetenz'en 
gemäß § 1 a 'eingerichtet. In dies·en iJ3,eira:t ,ents,en­
det ZiWei Mitglieder der Bundesminisller für H­
nanzen und je ein Mitglied jede der 1m Haupt­
a'us'schuß ,des Na:tionalra:te~ v,ertr,etenen Parteien. 
Der Vorsitzende u11!d sein Stellv,ertr,eter werden 
V10n den Miogli,edern aus ihl'er Mitte rgewählt. 

§ 1 b. (1) Zur FÖlidemng der Finanz,ierung von 
Investitionen von ,besonderem g,esamtIWJirtschaft­
lichen Int,enesse ,ist ·die Ge.seUschaJft ermächtigt, 
nach Maßgabe der lihr vom Bund zur Verfügung 
geste11ten Mittel' Ann'llitäten-, Z,inSlen-und Kre­
ditkostenz'llschüsse oder sonstige Zusch,üsse\an 
nach dem 31. Dezember 19,78 im Handelsregister 
eing,etragene Unternehmungen mit Sitz im Inland 
zu gew;vhl'en, w,enn 

1. auf Grund ·der von der GeseHschaft w he ur­
<teilenden Vorschauen nach rangemessener An­
'laufz,eirt ,eine nachhahigJe V,eribesseI1Ung Kier 
Ertra.g,silag,e ,der Un·ternehmunrgeI1W'artet wer­
,den kann und 

2. sich . die F,inanzierung auf inländische indu­
.strielle Produktions- oder Forschungsunter­
nelhmimgen erstreckt. 

(2) Dre Gesdlscha,ft is,t :femer lermäch,tigt, Zu­
schüsse zur Durchführung der Sanierung von 
Untrer11!ehmungen mit SitZ im Inland zu Ieisten, 
.soweit die ReaLisierung des Sani,erungsyorhahens 
auf Grund der von der Ge~ellschaft zu heurtei­
,lenden Vor:schauen ,el"Wartet werden kann. Der 
B.undesminister tür Emanzen stellt der GeseII­
.schaft ftÜr "li,ese Z weck'e 'ah 1981 jähnlidt 75 MiIl. S 
nicht ruckz.ah1barerMittel zUr VemÜ<gung. 
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(3) Dwe Gesellschaft i'st ,ferner ,ermächoigt,zur 
Albwendung nachhaltiger SchäidiguIlJg der Ertr:llgs­
kralt von Unter.ne'hmungen mit Sitz ,im InLand 
FOl1derung,en ,gegen Unternehmungen mi,tS.itz 1m 
In:Land, über die .ein Ausgleichs- .oder Konrkursv,er­
f<lihl'en eröffnet, d.essen Er.öffnuIlJg beantragt wurde 
.oder hei deIlJen nach Auffa.sung .der Gesdhch':lIft ,di,e 
Voraussetzungen für ein Ln~oj-v.enz'V,erfahl'en vor­
liegen, ,höchs.tlens zum aush:llft,enden ß,etrag ,bis 
zur Höhe von inSiges.amt 700 Mill. S im Zessions­
weg unter Ausschluß der Haltung des Zedent,en 
zu ,erwerben, wenn mit ,dem Zedenten v-ereinbart 
wurde, daß die Gesellscharot diesem ,den Geg,en­
w,ert ~nnerhalb ein,es Zeitraumes von 15 Ja'hl'en 
ohne ~err.echnung von ZinS<en ahz'Ilstatlten hat. 
Der Zedent hat ,den Geg,enlWert ·in der j,eweiLs 
aushaftend,en Höhe als V,ermögen a,uszuweisen. 
Soweit die Abstattungen an den Zedentlen nicht 
aus :lIlHäJlligen Eingängen ',auf di,e BOl'derung g,e­
leistet werden können, hatwe GeseUscha'~t die 
For.derung nach Maß.gabe der Abstattun.g des Ge­
genwertes wert:zuber.ich·tig,en. Der Bundesmi,nistler 
für Finan~,en ist ermächtigt, sich n:llffiens ,des Bun­
des zu verpflichten, ,di,e Ges.eL1sch,a.ft im Ausmaß 
der nach ,diesem A!bsa'tz vorzunehmenden W,ert­
herichtugungen auf Grund der Bestimmuillg,en 
di,eses. B'IlJJJd.eSigesetzes sch,adlos zu halten. 

«4) Bei ,der Fesdlegung von V.edahI'ensigrundsät­
zen zur A:bWJicklung .des Abs. J ist ,der 'gemäß 
§ 1 a. Abs. 4eurugerich,tete B'eiI1a·t im Wege ,des 
Bundesministers für Finaruzen ,a·l1JZ.uhören." 

3. § 2 Abs. 1 hat zu lauten: . 

,,§ 2. (1) Die Gesellschaft hat ein Konto für 
eine Deckungsr,ückhge ,einzurichten. Diesem 
Konto ist der jährlich.e Saldo aus Erträgen und 
Auwendungen '(ausschli,eßlich der [)ot,ierung der 
W'er'tber;ichtl~gung,engemäß § 1 h Abs. 3) ,gutzu­
schr·eiben oder anzulas.ten; ,ferner .sind :die Rück­
flüsse auf 'aus den Garanüen ge1eLs,tetlen Zahlun­
g,en und ,di,e Zahlung,en des Bundes .gemäß § 3 
gutzuschr,eihen IS'OWliedie Zahlungen aus von der 
Gesellschaft ü'herruommenen Gaunti'en und ,die 
W,e1'db.ericht~gungen gemäß § <1 b Abs. 3 .anzu­
lasten." 

4. § 3 hat zu lauten: 

,,§ 3. Der Bund 'kann von der Gesdlschaft aus 
seinen Vertpflich!tlung,en Ig,emäß ,den :Bestimmungen 
dieses Bundesgeset~es sowie zur Ahdeckung des 
gemäß § 2 Abs. 1 angdasteten Saldos nur inso­
weit in Anspruch ,genommen we~den, ;ailis ,die 
Summe der IB.elastungen auf ,dem Kcon.tlogemäß 
§ 2 Abs. 1 di,e Summe der Gutschriften üher­
stleigt. Obersteig,en die Gutschriftlen ·die Bdastun­
gen um ,einen Betrag von mehr als 50 Mit!. S, 
ist der Üibersteigende Betrag an den Bund ahzu­
führen. Di,e Ges'ellscha.ft hat die monatlich,e An­
forderung oder Gutschrirft .dem Bundesministe­
r.ium rurF.inanzen j'eweils bis zum 15. des Vor­
monates bekanntzugeihen." 

5 

5.§ 4 hat zm lauten: 

,,§ 4. Die Gesellschaft hat für ihre Gar.antie­
Üiberna<hme Ig,emäß §§ 1 und i ,a. mit dem Garan­
tienehmer die Zahlung ,eines Entgeltes in Hohe 
von nich't mehr aLs 0,75 vH, .des Buchwertles ,des 
gaI1anoi,erten Rechtes ,zum 30. Juni und 3'1. De­
zember jeden Jahres zu y·ereinlha·ren." 

(2) Die GeseIlschaft hat für die Gar:llntieÜibe.r­
na,hme gemäß § 1 a ein Garantieentgelt in der 
Höhe V10n mind,estens 0,05 vH, jedoch nicht mehr 
als 0,25 vH, des Buchwer.tes des garanti,erten 
Roechtes zum 30. Juni und 31. Dezemlber jed'en 
Jahres zu v,er,einbaren." 

6. Im § 5 Abs. 2 haben die erstlen beiden Sätze 
zu lauten: 

,,Dem B,eauftragtlen (Stellvertr.eter) obliegt ins­
besond.ere die P,rufung der bei der GeselIschaft 
eingereichllen Anträg,e hinsichtLich der Vorausset­
zungen für die 'Übernahme der V erpflich rungen 
durch' den B'und. Voraussetzung f,ür die über­
nahme der Vel'pflichtungen durch den Bund ist 
die Zustimmurug des Beauftragten '(Stell'Vertr,eters) 
zur übernahme der Garancie durch die Gesell­
schaft im Eiruzdfatl auf Grund seiner Prillung!' 

7. § 5 Abs. 3 hat zu lauten: 

,~(3) Albs. 1 und 2 finden hiIl;Siich.dich § 1 b 
sinngemäß AnWiendung." 

8. Im § 6 Abs. 1 sind .die Worte ".zur Finan­
zierung von Vorhaben" durch die Worte "zu 
FUn:llnzi'erung,en" .zu ,ersetzen. 

9. § 7.Aibs. 1 hat zu ,lauten: 
,,§ 7. (1) Für die Üihemahme 'Von V,erpfLichllun­

gen ,des Bundes g,emäß .§§ 1 Ibis 3 und ,der Haf­
tung des iB'undes .gemäß § 61st kein Emgdt zu 
erheben." 

10, § 8 hat zu ,I,a,u!)en: 

,,§ 8. Der Bundesministler für Finanzen wird 
ermäch,tigt,der Gesellschaft für ,dile ,im § 1 b 
Abs. 1 genannten Zweck'e Zuschüss,e zu g,erwähren. 
Die ,Höhe ,der entsp~echenden' Mi·ttel w,ird :durch 
Gesetz ,festgelegt. Die bisher für Zuschüsse g,emäß 
§ 1 Albs. 5 g.eseuzlichder Höhe nach hestimmten 
M~ttel Wlel'den nun ·gemäß § llb Abs. 1 Vlerg,eben." 

Artikel 11 

Der iBundesminisller ,fürF,inaruzen ist .ermäch­
tigt, im tFinanzjahr 1981dhe Z uSllimmung !2'iU 

überschreitungen beim Ausgahen:llnsatz 1/50296 
in Höhe von 75 Mill. S ~ gehen, 
wenn .diese übersch:reitungendurch Ausgalben­
rücksteJilungen oder MehI'einnahm~m bedeckt wer­
den können unld für Zwecke de,s § 1 b Albs. 2 
ertfollgen. 
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Artikel III 

(I) Dieses 'Bundesgelletz tritt mit 1. August 
1981 in Kraft. 

(2) Mit A1blaUlf des 31. JuLi 1981 erlischt 
die dem Bund,esmintister tür Filllanz,enim § 1 des 
Garanüegesietz,es 1977 eing,eräumte Ermä.chtigung 
zur ühernahme von Entschädigungsbürgschaften. 
Die bis 31. Juli 1981 übernommenen oder zuge­
sagtJen Entschädigungshürgschaften sind ab 1n-

krafttreten dieses Bundes,gesetzes nach dessen· 
Vorschriften zu behandeln und auf den Haf­
tung.srahmen gemäß § lAbs. 2 anzllreclm,en. 

Artikel IV 

Mit der Vollzi,ehung d~eses Bundesr;esetz,es .ist 
,der 'Bundesminister .fürF,inartzen, hinsichtlich 
§ 1 a Abs. 3 'llIl!d § 1 b Ahs. 3 ~W'eilt.er ,und dritter 
Satz auch der Bllndesminisoer für Justiz 'betraut. 
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